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Richtlinien der Fachkommission „Kulturaustausch“ 

 

Einführung 

- Diese Richtlinien stützen sich auf § 13 Absatz 3 der Verordnung über das Kantonale Kuratorium 
für Kulturförderung vom 26. Januar 2004. 

- Generelle Förderbestimmungen sind im Merkblatt über die Kulturförderung aufgeführt. 
- Die Fachkommission Kulturaustausch geht von einem offenen Kulturbegriff aus, der 

zeitgenössischem Kunstschaffen verpflichtet ist. 
- Ein Organigramm gibt Auskunft über die Organisation des Kuratoriums und dessen Einbindung 

in die kantonale Verwaltung (insbesondere Amt für Kultur und Sport). Die Fachkommission 
Kulturaustausch ist als Dienstleister (Stabsstelle) für den Leitenden Ausschuss und alle 
Fachkommissionen organisiert. 

 

Ziele der Fachkommission Kulturaustausch 

- Öffentlichkeitsarbeit über die Tätigkeiten des Kuratoriums für Kulturförderung, 
- Pflege des regionalen, nationalen und internationalen Kulturaustauschs namentlich auch 

zwischen in- und ausländischen Bevölkerungsgruppen, 
- Organisation von Anlässen für den Kulturaustausch (zusammen mit der Stiftung Schloss 

Waldegg). 
 

Tätigkeiten der Fachkommission Kulturaustausch 

Die Fachkommission Kulturaustausch 
- ist zuständig für den inner- und ausserkantonalen Kulturaustausch.  
- übt primär vermittelnde und beratende Aufgaben aus; eigene Veranstaltungen führt sie vor 

allem subsidiär mit lokalen Partnern durch.  
- fördert grundsätzlich jede Form von qualitätsbewusstem und kommunikativem Kulturschaffen. 
- nimmt sich insbesondere den Bereichen des Kulturschaffens an, die noch wenig Austausch 

pflegen und das Bedürfnis nach mehr Austausch haben. 
- organisiert und koordiniert die Vermittlung von Kulturschaffenden in Schulen und Gemeinden 

auch über die Kantonsgrenzen hinaus. 


